
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
  

   
 

 
  

   
  

 
   

Tel. 089 12 22 20

Augen auf beim 
Spielzeugkauf.

Es gibt viele gesetzliche Vorschriften für Spielzeug

hersteller. Trotzdem findet man immer wieder Spielzeug 

auf dem Markt, das Kinder gefährdet. Die Bayerische 

Gewerbeaufsicht kontrolliert regelmäßig Produkte im 

Handel und auf Messen. Diese Stichproben können 

jedoch nicht garantieren, dass ausschließlich sicheres 

Spielzeug verkauft wird. 

UNSER TIPP 

Achten Sie beim Spielzeugkauf  

auf Sicherheit und Qualität. 

•	  I n diesem Faltblatt finden Sie die wichtigsten  

Empfehlungen auf einen Blick. 

•   Viele weitere Infos z.  B. über Qualitätskriterien 

und aktuelle Rückrufe bi etet das Verbraucher-

Informationssystem Bay ern (VIS):

www.vis.bayern.de 

 

BAYERN I DIREKT ist Ihr direkter Draht zur Bayerischen Staatsregierung.  
Unter Telefon 089 122220 oder per E-Mail unter direkt@bayern.de erhalten 
Sie Informationsmaterial und Broschüren, Auskunft zu aktuellen Themen 
und Internetquellen sowie Hinweise zu Behörden, zuständigen Stellen und 
Ansprechpartnern bei der Bayerischen Staatsregierung. 

www.stmuv.bayern.de
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 Bayerisches Staatsministerium für 
Umwelt und Verbraucherschutz 

Tipps für den Spielzeugkauf 

Sicher  
macht Spaß ! 

Liebe Leserin, 
lieber Leser, 

unsere Kleinsten sind neugierig und entdeckungs

lustig. Sie lieben es, neue Rasseln, Steck- und Klang-

spiele zu erforschen oder auf dem neuen Dreirad mit 

Teddy als Sozius die Welt zu erobern. Die Bayerische 

Gewerbeaufsicht achtet darauf, dass die Abenteuer im 

Kinderzimmer nicht zur Gefahr werden. Doch sie kann 

nicht jedes einzelne Spielzeug kontrollieren. Deshalb 

bitten wir Sie: Nehmen Sie gerade beim Spielzeug-

kauf die Produkte genau unter die Lupe und achten 

Sie auf Prüfzeichen. Wenn alle mitmachen, wird die 

Welt unserer Kinder sicherer – und gefährliches 

Spielzeug verschwindet in Zukunft vom Markt. 

Dr. Marcel Huber MdL 

Bayerischer Staatsminister für
 
Umwelt und Verbraucherschutz
 

http:www.stmuv.bayern.de
mailto:direkt@bayern.de
http:www.vis.bayern.de


   

 

   

   

 

  

 

 

     

   

  

 

  

 

   
 

 

   

 

   

 

 

 

  

  

  

   

   

     

Worauf muss ich achten? 
Empfehlungen. 

Spielzeug muss sicher gestaltet sein, damit sich Kinder 

nicht daran verletzen können. Es muss so robust sein, 

dass sich beim Spielen keine Teile ablösen. Und wenn 

es Feuer fängt, dürfen sich die Flammen nicht  schnell 

ausbreiten. Fragen Sie im Handel nach den Prüfzeichen 

und Warnhinweisen, lassen Sie sich bei der Auswahl 

beraten und kaufen Sie Spielzeug mit wachen Sinnen. 

Sehen Sie genau hin und 
achten Sie darauf, dass Spielzeug … 

•	 unbedingt das CE-Kennzeichen trägt. Weitere 

Orientierung bieten Prüfzeichen wie das GS-Zeichen 

(„Geprüfte Sicherheit“). 
Id-Zeichen 

• so groß und so solide verarbeitet ist, dass Babys 

nichts verschlucken können (z. B. Mini-Bauklötze 

oder Augen eines Stofftiers). Faustregel für Kinder 

unter 3 Jahren: Spielzeug sollte mindestens so groß 

sein wie ein Tischtennisball. Achten Sie auf die 

Warnhinweise. 

• keine Seile, Bänder oder Schnüre hat, die sich 

um den Hals des Kindes schlingen können. 

Vertrauen Sie Ihrem „Riecher“ 

•	 Riecht Spielzeug unangenehm oder stechend? 

Dann kann nicht ausgeschlossen werden, dass es 

schädliche Stoffe enthält. Ein sicheres Indiz ist 

der Geruchstest jedoch nicht. 

Fühlen Sie mal 

•	 Ist das Spielzeug stabil und robust – oder lösen sich 

Teile ab? Machen Sie den „Rütteltest“! 

•	 Spielzeug sollte keine scharfen Kanten oder spitze 

Ecken haben. Vorsicht bei beweglichen Teilen, an 

denen sich das Kind quetschen könnte. 

UNSER TIPP 

Vorsicht vor Billigprodukten! 

Manche Produkte sind billig, weil an den Roh

stoffen, der Verarbeitung oder der Qualitäts

kontrolle gespart wurde. Lieber weniger Spielzeug 

kaufen – aber dafür in guter, geprüfter Qualität. 

Horchen Sie auf den Lärmpegel 

•	 Halten Sie Klangspielzeug zum Testen vor Ihr Gesicht 

und nicht direkt vor Ihr Ohr: Empfinden Sie es sehr 

laut? Dann könnte es Kinderohren schädigen, die 

Kleinsten beunruhigen und den Großen ganz schön 

auf die Nerven gehen. 

Mängel entdeckt – 
was tun? 

Sind Sie mit der Qualität eines Spielzeugs nicht zufrie

den, wenden Sie sich an den Handel. Geht von einem 

Spielzeug jedoch eine Gefahr aus, sollten davon auch 

andere Verbraucher erfahren. 

Hier können Sie Mängel melden 

•	 Bei den bayerischen Gewerbeaufsichtsämtern. 

Diese prüfen die Meldungen und veranlassen 

bei Bedarf z. B. Veränderungen am Produkt, 

Verkaufsverbote oder Rückrufe. Adressen und 

Rufnummern finden Sie unter: 

ww w.gewerbeaufsicht.bayern.de 

•	 Bei ICSMS, der europäischen Datenbank für die 

Produktüberwachung: www.icsms.org 

UNSER TIPP 

Machen Sie mit! 

Nehmen Sie Warnungen ernst und reagieren Sie  

z. B. auf Produktrückrufe – nur so verschwinden 

gefährliche Spielzeuge vollständig vom Markt. 

http:www.icsms.org
http:w.gewerbeaufsicht.bayern.de



